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§10

Zuwiderhandlungen gegen ein Tätigkeitsverbot
(1) Wer vorsätzlich einem gerichtlich auferlegten Tätigkeits

verbot zuwiderhandelt, kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe 
bis 500 Mark belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
den Vorsitzenden oder sachlich zuständigen hauptamtlichen 
Mitgliedern der Räte der Kreise, Städte, Stadtbezirke und 
Gemeinden.

Anmerkung:
Schwerwiegende Zuwiderhandlungen gegen ein gerichtliches 

Tätigkeitsverbot können als Straftat nach § 238 Abs. 2 StGB 
verfolgt werden.

§11

Mißbrauch auf dem Gebiet der Recbtsberatung
(1) Wer vorsätzlich, ohne im Besitz der erforderlichen Er

laubnis zu sein, fremde Rechtsangelegenheiten gegen Entgelt 
besorgt, kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 500 Mark 
belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
dem Minister der Justiz.

§12

Automatenmißbrauch
(1) Wer vorsätzlich die Leistung eines öffentlichen Automa

ten oder von Einrichtungen der Deutschen Post zur Selbst
bedienung in Anspruch nimmt, ohne das Entgelt zu entrichten, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 500 Mark belegt 
werden.

(2) Bei geringfügigen Zuwiderhandlungen gemäß Abs. 1 sind 
die dazu ermächtigten Angehörigen der Deutschen Volkspoli
zei, bei Mißbrauch von Selbstbedienungseinrichtungen der 
Deutschen Post die dazu ermächtigten Mitarbeiter der Deut
schen Post, befugt, eine Verwarnung mit Ordnungsgeld von 
10 bis 20 Mark auszusprechen.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
den Leitern der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei. Bei 
Mißbrauch von Münzfernsprechern, Automaten oder anderen 
Selbstbedienungseinrichtungen der Deutschen Post obliegt die 
Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens den Leitern der 
zuständigen Post- und Fernmeldeämter.

§13
Unbefugte Fahrzeugbenutzung

(1) Wer ein Kraftfahrzeug oder Wasserfahrzeug, zu deren 
Führung eine Erlaubnis erforderlich ist, gegen den Willen des 
Berechtigten benutzt, kann, wenn die Auswirkungen der Tat 
auf die Rechte und Interessen der Bürger oder der Gesell
schaft und die Schuld des Täters unbedeutend sind und damit 
keine Straftat varliegt, mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 
500 Mark belegt werden.

(2) Ebenso kann zur Verantwortung gezogen werden, wer vor
sätzlich ein Fahrrad oder anderes Fahrzeug, für dessen Füh
rung keine Erlaubnis erforderlich ist, gegen den Willen des 
Berechtigten in Gebrauch nimmt

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
den Leitern der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.

Anmerkung zu Abs. 1:
Die unbefugte Fahrzeugbenutzung in anderen Fällen kann 

als Straftat nach § 201 StGB verfolgt werden.

§14
Trunkenheit in der Öffentlichkeit

(1) Wer in der Öffentlichkeit im betrunkenen Zustand oder 
durch anderes anstößiges Verhalten im erheblichen Maße den 
Anstand oder die menschliche Würde verletzt oder andere

Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit verursacht, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 500 Mark belegt 
werden.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig in Ausübung eines Beru
fes oder Gewerbes

1. an betrunkene Personen Alkohol ausschenkt oder ver
kauft oder

2. an Personen, bei denen erkennbar ist, daß diese ein Fahr
zeug führen, Alkohol ausschenkt,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 500 Mark belegt 
werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
bei Zuwiderhandlungen gemäß Ahs. 1 den Leitern der Dienst
stellen der Deutschen Volkspolizei und bei Zuwiderhandlun
gen gemäß Abs. 2 den Leitern der Dienststellen der Deutschen 
Volkspolizei, den Vorsitzenden oder den sachlich zuständigen 
hauptamtlichen Mitgliedern der örtlichen Räte.

§15
Mißbrauch oder Beschädigung von Alarmanlagen

(1) Wer vorsätzlich eine öffentliche Warn-, Melde-, Signal
oder Alarmanlage oder Notrufe mißbraucht oder beschädigt, 
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 500 Mark belegt 
werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
den Leitern der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei oder 
den Vorsitzenden oder sachlich zuständigen hauptamtlichen 
Mitgliedern der örtlichen Räte.

Anmerkung:
Erhebliche Verstöße des Mißbrauchs oder der Beschädigung 

von Alarmanlagen, die der Brand- oder Katastrophenbekämp
fung dienen, können als Straftat nach § 191 StGB verfolgt 
werden.

§16
Verunstaltung von geschütztem Kulturgut 

und Naturschutzobjekten
(1) Wer vorsätzlich Gedenkstätten, Gedenktafeln, Denkmale 

oder anderes geschütztes Kulturgut oder unter Naturschutz 
stehende Objekte verunstaltet, kann mit Verweis oder Ord
nungsstrafe bis 500 Mark belegt werden.

(2) Ebenso kann zur Verantwortung gezogen werden, wer 
vorsätzlich die in Rechtsvorschriften vorgeschriebene Kenn
zeichnung dieser Objekte beeinträchtigt oder mißbraucht.

(3) Bei geringfügigen Zuwiderhandlungen gemäß Absätze 1 
und 2 sind die dazu vom Vorsitzenden des Rates des Kreises 
ermächtigten Mitarbeiter befugt, eine Verwarnung mit Ord
nungsgeld von 10 bis 20 Mark auszusprechen.

(4) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
den Vorsitzenden oder sachlich zuständigen hauptamtlichen 
Mitgliedern der Räte der Kreise, Städte oder Stadtbezirke.

Anmerkung:
Beschädigungen oder andere schädigende Einwirkungen auf 

geschütztes Kulturgut können nach § 12 des Kulturgutschutz
gesetzes als Straftat verfolgt werden.

§17
Verantwortlichkeit für OrdnungsWidrigkeiten 

Minderjähriger
(1) Ein Erwachsener, der ein Kind oder einen Jugendlichen 

zur Begehung oder zur Teilnahme an einer Ordnungswidrig
keit auffordert, kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 
500 Mark belegt werden.

(2) Die Zuständigkeit für die Durchführung des Ordnungs- 
sttrafverfahrens richtet sich nach den Rechtsvorschriften, zu 
deren Verletzung angestiftet wurde.


